
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider begleitet uns die COVID-19-Pandemie auch in diesem Schuljahr weiterhin. Daher weise ich Sie 
auf die aktuell bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln in der Schule, die strengstens 
einzuhalten sind, hin. Zuwiderhandlungen führen zum Unterrichtsausschluss. 

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht (MNB) in der Schule 

 Sie sind verpflichtet eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen (Visiere sind keine 
geeigneten MNB) und diese immer zu tragen, wenn Sie aus dem Klassenraum treten und 
Gemeinschaftseinrichtungen der Schule nutzen, wie z. B. Toiletten, Pausenhalle, Flure, 
Schulgelände usw. 

 Das Tragen des MNS während des Unterrichts ist nicht erforderlich. 

Fortbewegung in der Schule 

 In den Fluren und Gängen sowie auf den Treppen herrscht Rechtsverkehr, d. h. Sie gehen auf 
der rechten Seite hintereinander unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m und mit 
einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Beim Betreten und Verlassen der Schule stehen Ihnen alle geöffneten Türen zur Verfügung. 
 

Belüftung der Klassenräume 

 Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der 
Klassenräume zu achten. Zu Beginn und während der Unterrichtsstunden wird so oft wie 
möglich, aber mindestens alle 45 Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt. 

 In der anderen Zeit können die Fenster in der Kippstellung geöffnet bleiben. 
 
Persönliche Hygiene 

 Bei ausgeprägten Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Halsschmerzen) auf jeden Fall, 
unter Anwendung der geltenden Entschuldigungsregeln, zu Hause bleiben! Nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne 
Testung) wieder besucht werden. 

 Bei leichten Infekten wie Schnupfen oder einem leichten Husten kann die Schule besucht 
werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie). 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen außerhalb Ihrer Klassen-/Kursgruppe halten.  

 Der Aufzug ist grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen, d. h. die Mitnahme von 
anderen Schüler*innen ist untersagt. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren, d. h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen, kein Abklatschen und Händeschütteln.  

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit 
anderen Personen geteilt werden.  

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen be-
nutzen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören 
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

-bitte wenden- 

  



 

 

 

 

Gründliche Händehygiene 

 Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, ent-
scheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/ haende-
waschen/), z. B. nach Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln, nach dem Betreten des Klassenraumes, vor und nach dem Schulsport, vor dem Es-
sen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie nach 
dem Toilettengang. 

 Das Desinfizieren von Händen ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen nicht möglich 
ist! 

 
Reinigung von EDV-Geräten 
Computermäuse und Tastatur sind von Ihnen nach der Benutzung selbst mit den bereitgestellten 
Reinigungsmitteln zu reinigen. 
 
Pausenregelung 
In den Pausen bleiben Sie bitte in den Klassenräumen. Wenn Sie Ihre Pause außerhalb des 
Schulgebäudes auf dem Schulgelände verbringen wollen, tragen Sie eine MNB und halten den 
Mindestabstand von 1,50 m ein. 
 
Aufsichten in der Schule 
In den Fluren, in der Pausenhalle, vor den Toiletten und auf dem Schulhof werden Aufsichten darauf 
achten, dass Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten. 
 
Verpflegung 
In der Pausenhalle steht Ihnen der Schulkiosk zur Versorgung mit Getränken und Speisen zur Ver-
fügung. Dieser darf nur mit einer MNB aufgesucht werden und vor dem Verkaufstresen ist auf den 
Mindestabstand von 1,50 m zu achten. Die erworbenen Getränke und Speisen nehmen Sie mit in den 
Klassenraum oder auf das Außengelände der Schule und verzehren sie dort. 
 
Aufsuchen des Schüler*innenbüros 
Bitte erledigen Sie nur notwendige Angelegenheiten im Schüler*innenbüro. Treten Sie dort nur ein-
zeln ein. Bevor sich Warteschlangen vor dem Schüler*innenbüro bilden, kommen Sie lieber zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder. 

Wenn sich alle an diese Regeln halten, können wir einen weitgehend „normalen“ Schulalltag leben 
und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko minimieren. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Umsetzung dieser Maßnahmen! 

Emden, 25.08.2020 
gez. S. Noetzel 
Schulleiterin 

 
 
 

https://www.infektionsschutz.de/

